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GPS der Qualitätsentwicklung?
Datengestützte Schul- und Unterrichtsentwicklung in NRW

Folgt man der Kultusministerkonferenz und dem NRW Schulministerium, 
so ist die datengestützte Schul- und Unterrichtsentwicklung schulpoli-
tisch ein Gebot der Stunde. Sie ist nicht neu, sondern in einigen Bun-
desländern bereits seit mehreren Jahren Praxis. Auch im Startchancen-
programm des Bundes und der Länder kommt sie zur Anwendung. Sie 
gründet auf dem Paradigmenwechsel in der Schulpolitik – gemeinhin 
als empirische Wende nach dem ersten PISA-Schock bezeichnet. Der-
zeit wird sie von der NRW-Politik angesichts der noch immer – gerade in 
NRW – dramatischen Ergebnisse von Schulleistungsstudien stark forciert. 
Welchen Weg geht NRW?

MICHAEL SCHULTE

Ministerin Dorothee Feller 
redet in der Regel von 

datengestützter Qualitätsent-
wicklung (DQE), bezieht es auf 
das Startchancen-Programm 
und begründet damit den neuen 
Schulkompass NRW 2030 sowie 
ihre Hoffnung auf künftig bessere 
NRW-Ergebnisse bei Schullei-
stungsstudien. In der Sitzung des 
Ausschusses für Schule und Bil-
dung vom 29. Oktober 2025 hat 
sie die erneut dramatisch 
schlechten NRW-Ergebnisse im 
IQB-Bildungstrend 2024 im Län-
dervergleich zu Hamburg darge-
stellt und damit gerechtfertigt, 
dass Hamburg schließlich bereits 
vor 15 Jahren die datengestützte 
Qualitätsentwicklung eingeführt 
habe.

Zu dieser Sitzung lag ein MSB-Be-
richt zum Schulkompass NRW 2030 
vor. „Eine datengestützte Quali-
tätsentwicklung schafft als eine 
wissenschaftlich abgesicherte und 
in anderen Staaten und Ländern 
sehr erfolgreich praktizierte Mög-
lichkeit die Voraussetzung, Schule 
und Unterricht nachhaltig zu ver-
bessern. Damit bildet sie eine zen-
trale Grundlage für passgenaue 
Entscheidungen, mehr Zielklarheit 
und eine nachhaltige Weiterent-
wicklung des Lehrens und Lernens. 
Sie hilft besser zu verstehen, wel-
che Unterstützung Kinder, Jugend-
liche und junge Erwachsene benö-
tigen, welche Maßnahmen an 
Schule wirken und welche Entwick-
lungspotentiale bestehen.“ (Land-
tagsvorlage 18/4384) 

In den nächsten Jahren sind fol-
gende Maßnahmen vorgesehen:

	� Aufbereitung und Bereitstel-
lung von relevanten Daten 
aus Schulstatistik, Qualitäts-
analyse sowie Kompetenz- 
und Leistungsmessungen 

	� Einführung eines zentralen 
Schülerfeedbacks zum Unter-
richt, zur Schulkultur sowie zum 
Wohlbefinden der Schüle-
rinnen und Schüler 

	� Stärkung der Bedeutung 
bestehender Lernstandserhe-
bungen (VERA 3 und VERA 8) 
sowie sukzessive Einführung 
von ergänzenden Lernstands- 
erhebungen in den Jahrgans-
stufen 2, 5 und 7

	� Stärkung von Zielverein-
barungsgesprächen und 
flächendeckende Einfüh-
rung von Zielvereinbarungen 
zwischen Schulaufsicht und 
Schulleitungen

(MSB-Schulmail vom 2. Juli 2025)

Mehr Tests und mehr Daten 
kaum möglich
Da die bundesweiten IQB-Bil-
dungstrends selbstverständlich 
fortgeführt werden, gibt es künftig 
in NRW eine sehr enge Taktung der 
Tests für Schülerinnen und Schüler. 
Getestet wird in den Schuljahren 2, 
3, 5, 7 und 8. Enger geht kaum. 
Mehr Daten geht auch kaum. 

Bereits jetzt liegen den Schulen 
Daten aus der Schulstatistik, dem 
Sozialindex, der Qualitätsanalyse, 
den Vergleichsarbeiten 3 und 8 
sowie den zentralen Prüfungen 10 
und dem Zentralabitur vor. Diese 
werden zukünftig ergänzt mit den 
Daten aus den neuen Lernstands- 
erhebungen sowie dem zentralen 
Schülerfeedback. Im Landtag hat 
Ministerin Feller im Juli 2025 bei der 
Vorstellung des Schulkompasses 
ausgeführt: „Damit Schulen die 
vorliegenden Daten zukünftig 
gezielter und ressourcenschonend 
nutzen können, werden wir ein 
Dashboard für unsere Schulen und 
die Schulaufsicht entwickeln, das 
ab 2029 allen Schulen zur Verfü-
gung stehen wird. Mir ist wichtig zu 
betonen, dass auch und gerade 
ein solches Instrument dazu bei-
trägt, die Bürokratie an Schulen zu 
reduzieren. Bis dahin werden wir 
den Schulen die Daten in einem 
Datenblatt als statisches PDF-Do-
kument zusammenstellen. „Dies ist 
eine Interimslösung, da die Erar-
beitung eines digitalen Dash-
boards nicht von heute auf mor-
gen möglich ist.“ (Landtagsvor-
lage 18/4314 – Redemanuskript 
von Dorothee Feller)
Also künftig jede Menge Tests und 
jede Menge Daten. Dadurch 
allein wird die schulische Arbeit 
nicht erleichtert, die Leistungen 
der Schülerinnen und Schüler nicht 

 
Daten alleine sind nicht die Lösung

GGGNRW

Michael Schulte

Mitglied im 
GGG-Landes- 
vorstand 



Kolumnentitel 

14 15

standserhebung (unter anderem 
Sprachtest, Motorik, Sozialverhal-
ten) erfolgen, auf deren Grund-
lage bei Förderbedarf ein ver-
pflichtendes Chancenjahr im Vor-
feld der Schule vorgesehen ist. 
Diese Maßnahme basiert auf 
einem verbindlichen standardi-
sierten Bildungsplan, der den 
Fokus auf Grundwortschatz/ 
Grundwortschatzentwicklung, 
Zahlenverständnis und Basiskom-
petenzen (Sozialkompetenz, Fein-
motorik) legt.“ (Bericht der Enque-
tekommission S. 196)
Bei der Vorstellung des Konzepts 
Schulkompass NRW 2030 hat 
Dorothee Feller auf Nachfrage zu 
den Tests der viereinhalbjährigen 
Kinder auf die Zuständigkeit des 
Ministeriums für Kinder, Jugend, 
Familie, Gleichstellung, Flucht und 
Integration verwiesen. Das MSB 
mache jetzt, was Sache des MSB 
sei. Die suboptimale Zusammenar-
beit der beiden Ministerien hindert 
folglich nicht nur die Entwicklung 
eines guten Ganztags in NRW, sie 
ist auch Hemmschuh bei der Ein-
führung einer sinnvollen datenge-
stützten Qualitätsentwicklung für 
mehr Chancengleichheit in der 
Bildung. Die Enquetekommission 
stellt auch fest, dass datenge-
stützte Bildungspolitik eine langfri-
stige Strategie, Datenaffinität und 
politisches Commitment erfordert. 
Daran fehlt es in NRW.
 

menten zu arbeiten und für jedes 
Kind die notwendige Lernunter-
stützung bereitzustellen. Bei Bedarf 
müssen sie auf die Unterstützung 
von anderen pädagogischen 
Fachkräften wie Psychologinnen 
und Psychologen, Heilpädago-
ginnen und Heilpädagogen oder 
Logopädinnen und Logopäden 
zurückgreifen können. Erkenntnisse 
aus dem Startchancen-Programm 
sollten auch nach Ablauf des Pro-
gramms weiter angewendet wer-
den. Die Eltern und die Schüle-
rinnen und Schüler sollen hier kon-
tinuierlich einbezogen werden. 
Ideal wäre hier der Einsatz einer 
Bildungs-ID für jedes Kind. (Bericht 
der Enquetekommission S. 196f)
Obwohl in der Kommission diese 
Feststellung im Konsens der demo-
kratischen Fraktionen erfolgt ist, 
muss leider konstatiert werden, 
dass die NRW-Schulpolitik meilen-
weit davon entfernt ist, diese 
Gelingensbedingungen zu schaf-
fen.
Diese Feststellung gilt übrigens 
auch für den Part, der der frühkind-
lichen Bildung bei der datenge-
stützten Qualitätsentwicklung zur 
Herstellung von mehr Chancen-
gleichheit zugewiesen wird. Die 
Enquetekommission empfiehlt, 
„die frühkindliche Bildung anhand 
der Bildungsstandards 1-10 konse-
quent weiterzuentwickeln. Für alle 
Kinder ab viereinhalb Jahren soll 
eine verpflichtende Entwicklungs-

Arbeit bleiben in der Regel uner-
füllt. Das ist nicht Schuld der Schul-
aufsicht, das ist Ausdruck dysfunk-
tionaler Steuerung des Schulsy-
stems in NRW und fehlender 
Ressourcen.

Können Schülerinnen und 
Schüler Hilfe und Förderung 
erhalten? 
Schwer vorstellbar. Die Enquete-
kommission „Chancengleichheit 
in der Bildung“ nennt die Gelin-
gensbedingungen und fordert mit 
Blick auf die datengestützte Qua-
litätsentwicklung „die Entwicklung 
einer datengestützten Entwick-
lungs- und Lernverlaufsdiagnostik, 
um eine nachhaltige Kultur der 
Evaluation und Verantwortung im 
Bildungssystem zu etablieren.
Diese soll den gesamten Bildungs-
verlauf systematisch erfassen und 
analysieren, um gezielte schu-
lische und individuelle Fördermaß-
nahmen abzuleiten und Mindest-
standards zu erreichen. Dafür sind 
sowohl rechtliche als auch tech-
nische Voraussetzungen zu schaf-
fen. Die Nutzung der Daten muss 
datenschutzkonform verlaufen, 
technische Möglichkeiten zur Wei-
tergabe müssen etabliert werden, 
sowie die Lehrkräfte im Umgang 
mit Technik und Instrument zu 
befähigen und das neue Wissen 
nutzbar zu machen. Lehrkräfte 
müssen in der Lage und motiviert 
sein, systematisch mit diesen Instru-

besser. Ministerin Feller benennt 
die Gelingensbedingung: In den 
Ländern, die die datengestützte 
Qualitätsentwicklung bereits seit 
Jahren praktizieren, „wird nicht 
gewartet, bis ungünstigere An- 
schlusszahlen vorliegen oder Defi-
zite im Rahmen einer Schullei-
stungsstudie dargestellt werden. 
Es wird deutlich früher hinge-
schaut und interveniert.“ (Land-
tagsvorlage 18/4314 – Redemanu-
skript von Dorothee Feller) 
Intervenieren heißt, schulische 
Arbeit besser zu unterstützen und 
weiterentwickeln und die Defizite 
der Schülerinnen und Schüler 
durch gezielte Förderung zu ver-
bessern.

Können Schulen Hilfen 
erhalten?
Schwer vorstellbar. Die angekündi-
gte Stärkung von Zielvereinba-
rungsgesprächen und die flä-
chendeckende Einführung von 
Zielvereinbarungen zwischen 
Schulaufsicht und Schulleitungen 
allein werden es nicht richten. 
Bereits jetzt berichten die Schullei-
tungen vom zentralen Manko der 
derzeitigen Zielvereinbarungsge-
spräche bzw. der Zielvereinba-
rungen. Schulische Wünsche nach 
mehr Unterstützung, passgenauer 
Fortbildung oder mehr Zeit und 
Personal für die Evaluation und 
Weiterentwicklung schulischer 
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Gut gemeint ist nicht  
gut gemacht
Die Schulpolitik kennt mit Inbrunst 
verfolgte grundlegend falsche 
Reformansätze. Die Verkürzung 
der Schulzeit ist hier Musterbei-

spiel. Frühere Einschulung, zwölf 
Jahre bis zum Abitur und der erste 
akademische Abschluss mit dem 
möglichst nur dreijährigen Bache-
lor mit 20 oder 21 Jahren galten 
z.B. der CDU/FDP-Landesregierung 
von 2005 bis 2010 unter Jürgen 
Rüttgers als sinnvoll und notwen-
dig. Lange her, in wesentlichen Tei-
len zwischenzeitlich revidiert. 
Zudem kennzeichnen grundsätz-
lich gute, aber schlecht umge-
setzte und administrierte Re- 
formen die Schulpolitik. Inklusion 
in Zeiten von Sparpolitik ist ein 
Beispiel hierfür. Der Einführung 
der datengestützten Qualitäts-
entwicklung droht das gleiche 
Schicksal. Wenn die Politik nicht 
ganzheitlich denkt und Ressortei-
telkeiten überwindet, wenn sie 
die Gelingensbedingungen nicht 
schafft und die erforderlichen 
Ressourcen nicht zur Verfügung 
stellt, wird sie scheitern und jegli-
che Akzeptanz verlieren. Beschä-
mend für die Landespolitik ist 
dabei, dass schulische Akteure 
derzeit zwar nicht evidenzbasiert 
aber erfahrungsgestützt genau 
davon frustriert ausgehen. 
„Daten sind so etwas, wie das 
GPS der Qualitätsentwicklung“ 
heißt es in einem Videoclip, den 
das Institut für Bildungsanalysen 
Baden-Württemberg (IBBW) ver-
öffentlicht hat. Vielleicht, aber 
damit allein kommt man nicht 
zum Ziel. 

Datengestützte Qualitätsentwick-
lung Bildungsmonitoring

Gesamtstrategie der Kultusminister-
konferenz zum Bildungsmonitoring 
https://www.kmk.org/ 

Konzeption der Kultusministerkonfe-
renz zur Nutzung der Bildungsstan-
dards für die Unterrichtsentwicklung 
https://www.kmk.org/ 

IQB Kompetenzmodell
http://iqb.g3link.de

Schulkompass 20230 NRW

Schulkompass NRW 2023 – Daten- 
gestützte Qualitätsentwicklung
http://dqe.g3link.de

MSB-Schulmail vom 2. Juli 2025: 
Schulkompass NRW 2030
http://compass2030-brosch.
g3link.de

Ausschuss für Schule und Bildung 
 am 02.07.2025 – Redemanuskript  
von Dorothee Feller – Landtagsvor- 
lage 18/4061)
http://redefeller.g3link.de

Bosch-Stiftung (2025): Von Daten zu 
Taten – Eine Handreichung
https://www.bosch-stiftung.de/

Wuppertal – ein schulisches  
Notstandsgebiet?
Interview mit Jörg Merbecks, dem Schulformsprecher der 
Wuppertaler Gesamtschulen

Die seit Jahrzehnten zu verzeichnenden deutlichen Anmeldeüber-
hänge (jährlich ca. 400) an den Wuppertaler Gesamtschulen ver-
deutlichen deren höchst erfolgreiche Arbeit, zeigen aber auch die 
unbefriedigende Situation für viele Eltern, die keinen Gesamtschul-
platz erhalten können.

REINHART HERFORT, JÖRG MERBECKS

Mittlerweile hat sich die Situ-
ation zugespitzt – auch weil 

der Grundsatzbeschluss der 
Stadt zur Errichtung der siebten 
Ge-samtschule aus dem Jahr 
2018 bislang nicht umgesetzt 
worden ist.

Wie siehst du die derzeitige  
Schulsituation in Wuppertal?
Jörg: Selbst im Schulministerium ist 
die extrem schwierige Situation 
der Schulplätze in Wuppertal 
bekannt. Manche sprechen in die-
sem Zusammenhang von einem 
„Notstandsgebiet“.
Die Zahl der Grundschulkinder 
Klasse 4 im Schuljahr 2024/25 über-
steigt die Zahl der Plätze bei Wei-
tem. Im Gymnasialbereich glättet 
sich das wieder nach den Anmel-
dungen. Jedes Kind, das an ein 
Gymnasium wollte, hat einen 
gymnasialen Schulplatz bekom-
men. Die Belastung durch einen 
Nachfrageüberhang liegt eindeu-

tig bei den Gesamtschulen. 
Nach einem im Schulausschuss 
vorgetragenen Bericht ist auch an 
den Gymnasien ein rechnerischer 
Überhang zu verzeichnen. Dieser 
begründet sich jedoch durch die 
Zugrundelegung unrealistisch klei-
ner Klassenstärken. Die Forderung 
zur Neugründung eines Gymnasi-
ums erledigt sich von selbst, wenn 
man den gesetzlichen Klassenfre-
quenzhöchstwert zu Grunde legt. 
Wenn alle Kinder, deren Eltern 
einen Platz am Gymnasium wün-
schen, diesen auch bekommen, 
ist die Gründung eines weiteren 
Gymnasiums nicht zielführend. 

Ich erinnere mich aus meiner aktiven 
Zeit an den Grundsatzbeschluss im 
Rat der Stadt aus dem Jahr 2018 zur 
Errichtung einer siebten Gesamt-
schule. Was ist nach nunmehr sieben 
Jahren daraus geworden?
Jörg: Für die siebte Gesamtschule 
im Bezirk Heckinghausen ist das 

Reinhart Herfort
ISA-Redaktionsteam
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